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Der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Besigheim hat am 
14. Mai 2019 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
 
Filtersanierung im Freibad Besigheim 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik fasst folgenden Empfehlungsbeschluss an den Gemeinde-
rat: 
 
1. Fa. Wassertechnik Wertheim, 97877 Wertheim wird beauftragt, die Badewassertechnik/MSR 

Technik zum Angebotspreis von 685.739,62 €, inkl. 19 % Mehrwertsteuer auszuführen. 
 
2. Fa. Gronover Elektrotechnik Güglingen wird beauftragt, die Elektroinstallation zum Angebots-

preis von 109.211,23 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen. 
 

3. Fa. Schmidt Besigheim-Ottmarsheim wird beauftragt, die Schlosserarbeiten zum Angebots-
preis von 70.763,35 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen. 

 
4. Fa. Saur, 74382 Neckarwestheim wird beauftragt, die Heizungs-, Sanitärinstallation zum An-

gebotspreis von 235.801,95 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen. 
 

5. Fa. Grebe, 74348 Lauffen wird beauftragt, die Gerüstbauarbeiten zum Angebotspreis von 
5.798,51 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen. 

 
6. Fa. Serby, 74321 Bietigheim-Bissingen wird beauftragt, die Dachdeckerarbeiten/ Stahltrapez-

blech zum Angebotspreis von 15.825,93 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen. 
 

7. Fa. Karl Köhler, 74354 Besigheim wird beauftragt, die Tiefbau- u. Entwässerungsarbeiten zum 
Preis von 75.481,53 €, inkl. 19% Mehrwertsteuer auszuführen 

  
 
 
Bericht über die geleasten Fahrzeuge der Stadt Besigheim, Aufwand 2019 und zukünftig 
 
Ergänzend zu den bereits bestehenden Leasingverträgen wird für die Hausmeisterei der Liegen-
schaften in Ottmarsheim ein Leasingvertrag mit Fa. Schwarz in Großaspach abgeschlossen, um 
das abgängige Carraro-Fahrzeug durch einen Kleinschlepper der Fa. John Deere zum Angebots-
preis von monatlich 901,26 € zu ersetzen. Die Lieferung des Fahrzeugs wird sich bis zum Monat 
Juli des Jahres 2019 hinziehen. Der Jahresleasingpreis beträgt für das Jahr 2019 5.407,56 €. Der 
Vertrag wird über 5 Jahre abgeschlossen.  
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